
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2007/3/30 2007/02/0062
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.2007

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §102 Abs1;

VStG §44a Z1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2004/02/0078 E 4. Juni 2004 RS 1

Stammrechtssatz

Tatort und Tatzeit einer Übertretung nach § 102 Abs. 1 KFG 1967 sind jener bzw. jene des "Lenkens" (Hinweis E

5.11.1997, 97/03/0105); somit nicht der "Beladung".

Schlagworte

"Die als erwiesen angenommene Tat" Begriff Tatort "Die als erwiesen angenommene Tat" Begriff Tatzeit
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